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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 und das 
Einkommensteuergesetz 1988 geändert werden 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Wirtschaftskammer Österreich bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu den 
o. g. Novellierungen. 

Wir unterstützen den Grundgedanken der Indexierung der Familienbeihilfe und des Kinderab
setzbetrages an das Preisniveau des Wohnstaates (im Folgenden "Indexierung"). Dies aus fol
genden Gründen: 

Durch die Indexierung wird eine gleichmäßige Beteiligung an den Kosten der Bedarfsdeckung 
erreicht. Damit kann wiederum die EU-Rechtskonformität argumentiert werden. 

Die Familienbeihilfe wird vom Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) finanziert. Dieser wird 
nicht durch Arbeitnehmerbeiträge, sondern großteils durch Arbeitgeberbeiträge finanziert. Es 
handelt sich also um eine Solidarleistung der Arbeitgeber zur Anschaffung konkreter Sachgü
ter und Dienstleistungen. Zum Unterschied von Leistungen aus der Sozialversicherung leistet 
der einzelne also keine eigenen Beiträge um die Leistung zu finanzieren. 

Die Indexierung führt vor allem zu einer erheblichen Entlastung des FLAF. Dadurch entsteht 
auch Spielraum für eine weitere dringend notwendige Senkung des Dienstgeberbeitrags, die 
rasch in die Wege geleitet werden solL 

Wir ersuchen um Berücksichti ung. 

Dr. Christoph Leitl 
Präsident 

reundliche Grüße 

Mag. A ria Hochhauser 
Generalsekretärin 
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